28. JUNI 2023 - Gesetz zur Abänderung des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe hinsichtlich der Eindämmung des Angebots


(Belgisches Staatsblatt vom 19. September 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST SOZIALE SICHERHEIT


28. JUNI 2023 - Gesetz zur Abänderung des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe hinsichtlich der Eindämmung des Angebots


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Abänderungen des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe hinsichtlich der Eindämmung des Angebots


Art. 2 - Artikel 92/1 des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe, eingefügt durch das Gesetz vom 22. März 2018 und abgeändert durch das Gesetz vom 30. Juli 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. Paragraph 1 wird aufgehoben.

2. Paragraph 2 wird wie folgt ersetzt:

"§ 2 - Der König kann durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die Modalitäten zur Erhöhung der künftigen Quoten der Flämischen Gemeinschaft im Hinblick auf einen beschleunigten Abbau des Defizits in der Flämischen Gemeinschaft festlegen, wie in der Stellungnahme 2017/03 der Planungskommission festgelegt."


Art. 3 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 92/3 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 92/3 - § 1 ­ Für die Jahre 2023 bis einschließlich 2028 erhalten pro Gemeinschaft zusätzlich zu den im Königlichen Erlass vom 12. Juni 2008 über die Planung des medizinischen Angebots festgelegten Höchstzahlen weitere Kandidaten Zugang zu einer Ausbildung, die zu einer der Berufsbezeichnungen führt, die erwähnt sind in Artikel 1 des Königlichen Erlasses vom 25. November 1991 zur Festlegung der Liste der besonderen Berufsbezeichnungen, die den Fachkräften für Heilkunde, Zahnheilkunde einbegriffen, vorbehalten sind, sofern Artikel 2 des vorerwähnten Königlichen Erlasses vom 12. Juni 2008 eingehalten wird.

Die Anzahl dieser zusätzlichen Kandidaten entspricht der Differenz zwischen der Anzahl Diplominhaber, die über eine universitäre Bescheinigung für ein gemäß Absatz 1 bestimmtes Jahr verfügen, und der im vorerwähnten Königlichen Erlass vom 12. Juni 2008 erwähnten Höchstzahl Kandidaten für dasselbe Jahr.

§ 2 ­ Für die Jahre 2023 bis einschließlich 2027 erhalten pro Gemeinschaft zusätzlich zu den im Königlichen Erlass vom 19. August 2011 über die Planung des Angebots der Zahnheilkunde festgelegten Höchstzahlen weitere Kandidaten Zugang zu einer Ausbildung, die zu einer der Berufsbezeichnungen führt, die erwähnt sind in Artikel 3 des Königlichen Erlasses vom 25. November 1991 zur Festlegung der Liste der besonderen Berufsbezeichnungen, die den Fachkräften für Heilkunde, Zahnheilkunde einbegriffen, vorbehalten sind.

Die Anzahl dieser zusätzlichen Kandidaten entspricht der Differenz zwischen der Anzahl Diplominhaber für ein gemäß Absatz 1 bestimmtes Jahr und der im vorerwähnten Königlichen Erlass vom 12. Juni 2008 erwähnten Höchstzahl Kandidaten für dasselbe Jahr."


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 28. Juni 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Volksgesundheit und der Soziale Angelegenheiten
F. VANDENBROUCKE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

